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Inhaltsverzeichnis: 
 

1. Bürgeranhörung zur Gebietsänderung der Gemeinde Friedensdorf anlässlich der 
Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt  
hier: Öffentliche Bekanntmachung des Termins der Bürgeranhörung zur 
Gebietsänderung der Gemeinde  Friedensdorf gem. § 17 Abs. 2 Satz 3 GO 

2. Bekanntmachung für die Bürgeranhörung am 29. November 2009 in der Gemeinde 
Friedensdorf gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land  
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 

3. Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Wahlausschusses für 
Bürgeranhörung am 29. November 2009 in der Gemeinden Friedensdorf gemäß § 4 
Abs. 4 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 

 
 
 

1 . Bürgeranhörung zur Gebietsänderung der Gemeinde Friedensdorf 
anlässlich der Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt 

hier:  Öffentliche Bekanntmachung des Termins der Bürgeranhörung zur 
Gebietsänderung der Gemeinde  Friedensdorf gem. § 17 Abs. 2 Satz 3 

GO LSA 
 

Nach Art. 90 Satz 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und § 17 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung muss vor einer Gebietsänderung durch Gesetz eine Anhörung der 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Der Entwurf eines Gesetzes über die 
Neugliederung der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt betreffend den Landkreis Saalekreis 
(GemNeuglG SK) sieht zu § 1 eine Gebietsänderung für die Gemeinde Friedensdorf vor. Der 
Gesetzestext des Referentenentwurfs wird als Anlage bekannt gemacht. Text und Begründung 
des Referentenentwurfs können bei der Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau  während 
ihrer allgemeinen Öffnungszeiten von den Bürgerinnen und Bürgern eingesehen werden.  
 
Zur Gebietsänderung wird am  

Sonntag, den 29.11. 2009 

in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 

eine Bürgeranhörung durchgeführt.  

Die Frage lautet: 
Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Friedensdorf in die künftige Einheitsgemeinde Stadt 
Leuna eingemeindet wird? 
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Die Bürgeranhörung hat den Zweck, dem Gesetzgeber vor seiner Entscheidung umfassende 
Kenntnis über den gemeindlichen Bürgerwillen zu verschaffen, den er im Rahmen seiner 
Abwägung zu berücksichtigen hat.  
 

Leuna, 28.09.2009 
 
gez. Lörzer 
Gemeindewahlleiter 
 
 

2. Bekanntmachung für die Bürgeranhörung am 29. November 2009 in der  
Gemeinde Friedensdorf gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das 

Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 
 
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 KWO LSA werden hiermit die Namen des 
Gemeindewahlleiters und seiner Stellvertreterin für die Bürgeranhörung öffentlich bekannt 
gemacht: 
 
Gemeindewahlleiter    stellvertretende Gemeindewahlleiterin 
Ekkehard Lörzer    Viola Schwich 
Rathausstraße 1    Rathausstraße 1 
06237 Leuna      06237 Leuna 
 
Leuna, 28.09.2009 
 
gez. Dr. Hagenau 
Bürgermeisterin der Trägergemeinde 
 
 

3. Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Wahlausschusses für 
Bürgeranhörung am 29. November 2009 in der Gemeinden Friedensdorf  
gemäß § 4 Abs. 4 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt 

(KWO LSA) 
 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt mache ich die 
Zusammensetzung des Wahlausschusses für die Bürgeranhörung öffentlich bekannt: 
 
Vorsitzender: Lörzer, Ekkehard 
Beisitzerinnen und Beisitzer des Gemeindewahlausschusses:  Schwich, Viola 
 Eimann, Rita 
 Schröter, Horst 
 Butzkies, Jürgen 
 Schwope, Yvonne 
 Martin, Klaus 
 Thiele, Annelie 
Leuna, 28.09.2009 
 
 
gez. Lörzer 
Gemeindewahlleiter 
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gez. Dr. Hagenau 
Bürgermeisterin der Trägergemeinde 
der VGem Leuna-Kötzschau  
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